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Bericht und Vorschlag zur Wahl eines nebenamtlichen Richters 
am Strafgericht Basel-Stadt 
für den Rest der laufenden Amtsdauer 2022 - 2027 

Der Grosse Rat validierte am 15. April 2026 die Wahl von Frau Dr. iur. Monika Guth Eichner 
(FDP) als Gerichtspräsidentin am Strafgericht Basel-Stadt. Gleichentags, nach erfolgtem 
Grossratsbeschluss, beantragte Frau Dr. iur. Monika Guth Eichner den vorzeitigen Rücktritt als 
nebenamtliche Richterin an ebendiesem Gericht per 20. April 2026, um aufgrund der hohen 
Arbeitslast infolge der bestehenden Vakanz am Strafgericht ihre Tätigkeit als Gerichtspräsidentin 
bereits am 21. April 2026 aufnehmen zu können.  

Die Fraktionen des Grossen Rates wurden eingeladen, der Wahlvorbereitungskommission bis am 

15. Mai 2026 Wahlvorschläge zu unterbreiten.

Die FDP reichte am 12. Mai 2026 die Bewerbung von Herrn Dr. iur. Adrian Schaub, Advokat (geb. 
1968) ein; weitere Kandidaturen sind nicht eingegangen.   

Adrian Schaub studierte Rechtswissenschaften an der Universität Basel und promovierte 1995 

(Dr. iur.); zwei Jahre später absolvierte er das basel-landschaftliche Advokatur-Examen. Adrian 

Schaub weist ausgeprägte Erfahrung in diversen Rechtsbereichen auf. Unter anderem arbeitet er 

seit 1998 als Konzernjurist und ist seit 10 Jahren als nebenamtlicher Richter am Arbeitsgericht 

Basel-Stadt tätig. Des Weiteren ist er seit 2018 Verwaltungsrat und seit 2020 

Verwaltungsratspräsident bei der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel. 

Das Richteramt am Strafgericht bedeutet für Adrian Schaub die Wahrnehmung eines 

gesellschaftlichen Beitrags; eine gut funktionierende Justiz sei ein Grundpfeiler des Rechtsstaats, 

zu dem er seinen Teil beitragen möchte. Des Weiteren biete ihm das Richteramt die Möglichkeit, 

seinem bereits zu Studienzeiten verfolgten Interesse am Strafrecht und Kriminologie nachzugehen. 

Die Wahlvorbereitungskommission klärte die Wählbarkeitsvoraussetzung von Adrian Schaub ab 

und führte mit ihm ein kurzes Gespräch.  

Publiziert am 22. Mai 2026 auf www.grosserrat.bs.ch
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Antrag 

Die Wahlvorbereitungskommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig die Annahme des 

nachstehenden Beschlussentwurfs und die Wahl von:  

- Dr. iur. Adrian Schaub, Advokat, Jg. 1968 

Die Kommission hat den vorstehenden Bericht einstimmig verabschiedet und den Präsidenten als 

Sprecher der Kommission im Grossen Rat bestimmt. 

Gemäss § 31 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) ist bei einem Wahlgeschäft keine 

inhaltliche Diskussion über kandidierende oder vorgeschlagene Personen möglich. Wählbar sind 

die von der Kommission oder spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe des 

Kommissionsvorschlages (bis am 19. Juni 2026) von vier Ratsmitgliedern schriftlich 

vorgeschlagenen Personen (§ 76 Abs. 2 GO). 

Im Namen der Wahlvorbereitungskommission des Grossen Rates 

 
Olivier Battaglia  
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Wahl eines nebenamtlichen Richters am Strafgericht des Kantons 
Basel-Stadt 

für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 31. Dezember 2027 

 

vom 24. Juni 2026 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht der 
Wahlvorbereitungskommission Nr. 26.5410.02 vom 20. Mai 2026, wählt anstelle der per 20. April 
2026 zurückgetretenen Frau Dr. iur. Monika Guth Eichner  

- Dr. iur. Adrian Schaub, Advokat, Jg. 1968 

als nebenamtlichen Richter am Strafgericht für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 
31. Dezember 2027.  

 

Die Wahl ist zu publizieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


